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82. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich nördlich des Gewerbege-
bietes Haslbach und Aufstellung des vorhabenbezogen Bebauungsplanes  
Nr. 288, Solarpark Haslbach 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 13.06.2022 bis ein-
schließlich 08.07.2022  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 10.06.2022 geben Sie dem Bayerischen Landesamt für Umwelt 

(LfU) Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der o.g. Planänderung. 

 

Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fachfragen bei 

Planungen und Projekten mit überregionaler und landesweiter Bedeutung, mit Grund-

satzfragen von besonderem Gewicht sowie solchen Fachbelangen, die von örtlichen 

oder regionalen Fachstellen derzeit nicht abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, 

Geotopschutz, Geogefahren). 

 

Von den o.g. Belangen werden die Geogefahren berührt. Dazu geben wir folgende 

Stellungnahme ab: 

Im Planungsgebiet sind keine konkreten Geogefahren bekannt. Der Untergrund der 

Frankenalb besteht allerdings aus verkarsteten Karbonatgesteinen der Weißjura-
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Gruppe, die von unterschiedlich mächtigen Deckschichten überlagert werden. Es besteht ein 

Restrisiko für die Entstehung weiterer Dolinen und Erdfälle, vor allem durch das Nachsacken 

von Deckschichten in unterlagernde Hohlräume.  

Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Frau Susanne Bonitz (Tel. 

09281/1800-4723, Referat 102). 

 

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschafts-

pflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des Um-

weltamtes in Ihrem Hause (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).  

 

Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Wasser-

wirtschaftsamt Regensburg wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fach-

spezifischem Klärungsbedarf im Einzelfall. 

 

Bei der Planung der Anlage sollten die Empfehlungen des „Praxis-Leitfaden für die ökologische 

Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen" des LfU berücksichtigt werden  

(Download unter http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00209.htm). 

Der Leitfaden zeigt, wie man PV-Freiflächenanlagen so in die Landschaft einbindet, dass sie 

nicht störend wirken. Es werden Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt, um auch positive 

Aspekte für Flora und Fauna zu erzielen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Wolfgang Merkel 

Dipl.-Geograph 
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